
Steuerhinterziehung –
kein Kavaliersdelikt

In den vergangenen Wochen und Monaten 
wurden dem deutschen Staat immer wieder
Daten von „Steuersündern“ angeboten und die
Bereitschaft diese Informationen zu erwerben
steigt. 

Steuerhinterziehung, also das Erlangen von
Steuervorteilen durch keine, falsche oder
unvollständige Angaben beim Finanzamt, ist
unter deutschen Bürgern längst kein Einzelfall
mehr. Die Deutsche Steuergesellschaft schätzt,
dass jedes Jahr etwa 30Milliarden Euro hinter-
zogen werden. Doch dies ist keine Bagatelle,
sondern eine Straftat, die mit einer Freiheits-
strafe von bis zu fünf Jahren oder einer Geld-
strafe geahndet wird. In besonders schweren
Fällen ist auch eine Freiheitsstrafen von bis zu
zehn Jahren möglich. 

Strafbar macht sich jeder Bürger, der selbst
Steuern hinterzieht oder sich an der Hinter-
ziehung eines anderen beteiligt. Darin einge-
schlossen ist auch der Versuch der Steuerhin-
terziehung. Die Art und Länge der Strafe ist
individuell und wird an bestimmten Faktoren
festgemacht. Von besonderer Bedeutung ist
hierbei die Höhe des hinterzogenen Betrags.
Mit in Betracht gezogen werden aber auch die
Beweggründe der Person, das Vorleben sowie
das Verhalten nach der Tat. 

Gleichwohl gibt es eine Möglichkeit straffrei
zu bleiben. Dies geschieht durch eine Selbst-
anzeige, bei der alle falschen oder fehlenden
Angaben beim Finanzamt ergänzt oder berich-
tigt werden. Allerdings ist die Selbstanzeige nur
dann wirksam, wenn das Entdeckungsrisiko
gering ist, noch kein Ermittlungsverfahren 
eingeleitet worden ist und die Betriebs- oder
Steuerfahndung noch keinen Besuch abgestattet
hat. 

Für den Erfolg der Selbstanzeige ist es zu emp-
fehlen den Rat eines Experten in Anspruch zu
nehmen. Zwar gibt es für die Form der Anzeige
keine vorgeschriebene Form, doch sind auch
hier einige wichtige Details zu beachten. 

Sie benötigen Hilfe oder mehr Informationen
rund um das Thema Steuerhinterziehung und
Selbstanzeige? Georg Lickes und sein Team
stehen Ihnen hierfür gerne zur Verfügung. 
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